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4. Kultusministerkonferenz beschließt Grundsätze zur Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Recht-
schreiben 
 
Die Kultusministerkonferenz hat neue Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben verab-
schiedet.  
Ein Lese- und Schreibunterricht, der am jeweiligen Lernentwicklungsstand des Kin-
des ansetzt, ausreichend Lernzeit gibt und die Ergebnisse gründlich absichert, ist die 
entscheidende Grundlage für den Erwerb der Fähigkeit zum Lesen und Rechtschrei-
ben. Um mit der Förderung möglichst frühzeitig beginnen und einen individuellen 
Förderplan entwickeln zu können, sollen Lernschwierigkeiten frühzeitig erkannt wer-
den. Für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben werden in Auswertung förderdiagnos-
tischer Beobachtungen Förderpläne entwickelt und für den individuell fördernden Un-
terricht genutzt. Für Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Schwierigkeiten beim 
Lesen und Rechtschreiben sind besondere Unterstützungsprogramme wie Intervall-
förderung oder Förderung in Zusatzkursen entwickelt worden. Die Maßnahmen der 
Differenzierung und individuellen Förderung sollten bis zum Ende der 10. Jahrgangs-
stufe abgeschlossen sein. 
Besonderes Gewicht legen die Kultusminister auf die Aus- und Fortbildung der Lehr-
kräfte. Dazu gehören die Ausbildung in der Didaktik und Methodik des Erstlese- und 
Erstschreibunterrichts, die Diagnosefähigkeit, die Ableitung von Förderschwerpunk-
ten und die Erarbeitung von Förderplänen. Die Eltern sollen Hinweise auf die jeweils 
angewandte Lese- und Rechtschreibmethode, auf die besonderen Lehr- und 
Lernmittel, auf häusliche Unterstützungsmöglichkeiten, geeignete Fördermaterialien, 
Motivationshilfen und Leistungsanforderungen erhalten. 
Leistungsbewertung 
Auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen und lang anhaltenden Schwierigkei-
ten im Lesen und Rechtschreiben unterliegen in der Regel den für alle Schülerinnen 
und Schüler geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung. Nachteilsausgleich und 
Abweichen von den Grundsätzen der Leistungserhebung und Leistungsbewertung 
kommen vor allem beim Erlernen von Lesen und Rechtschreiben in der Grundschule 
zum Einsatz und werden mit andauernder Förderung in den höheren Klassen wieder 
abgebaut. 
Als Hilfe im Sinne eines Nachteilsausgleichs kann beispielsweise die Arbeitszeit bei 
Klassenarbeiten ausgeweitet werden. Als Abweichung von den allgemeinen 
Grundsätzen der Leistungserhebung und Leistungsbewertung kommt unter anderem 
eine stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und den 
Fremdsprachen, in Betracht. Außerdem kann auf eine Bewertung der Lese- und 
Rechtschreibleistung in allen betroffenen Unterrichtsgebieten, nicht nur im Fach 
Deutsch, verzichtet werden. 
Zeugnisse 
Das Prinzip, wonach in besonders begründeten Ausnahmefällen die Erteilung einer 
Teilnote im Lesen oder Rechtschreiben ausgesetzt werden kann, gilt grundsätzlich 
auch für Zeugnisse. In Abgangs- und Abschlusszeugnissen gelten diese Prinzipien 
jedoch nur, wenn eine mehrjährige schulische Förderung unmittelbar vorausgegan-
gen ist. Die Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungserhe-



bung und -beurteilung sind in den Zeugnissen zu vermerken. Bei Versetzung oder 
bei Übergang in eine weiterführende Schule ist die Gesamtleistung einer Schülerin 
bzw. eines Schülers zu berücksichtigen. 
Mit dem in Bonn gefassten Beschluss werden die „Grundsätze zur Förderung von 
Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Recht-
schreibens“ vom 20.04.1978 aufgehoben. 
 
 
 
 
 
Die Beschlüsse sind einzusehen unter  
http://www.kmk.org/aktuell/pm031204b.htm#Grundsaetze 
 
 


